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1 Allgemeines 

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt die Meldung der nach der Mitteilungsverordnung (MV) mitteilungs-

pflichtigen Zahlungen und Rückzahlungen ausschließlich über das IHV. Die bis zum Haushaltsjahr 

2023 vorgeschriebene Kennzeichnung der relevanten Anordnungen mit Schlüssel „150“ bzw. „151“ im 

Feld „Sonstige AO“ ist unzulässig. Auf die Ausführungen in den jeweiligen Schreiben des StMFH wird 

verwiesen.  

  

2 Erweiterung der Anordnungsmasken 

Die jeweiligen Anordnungsmasken für Einnahmen und Ausgaben wurden um die notwendigen Felder 

und Dialoge erweitert.  

2.1 Beispiel 1: Einmalige Ausgabe Deutschland - Standard 

 

 
 

  



 

 

2.2 Beispiel 2: Einmalige Einnahme – Mehrere Zahlungspflichtige 

 

 
 

3 Fallarten 

Nach Auswahl der Fallart (Standard, Corona, Hochwasser) können Sie den MV-Dialog über die 

Schaltfläche „MV-Daten anzeigen“ öffnen.   

Die Übernahme des MV-Dialogs ist nur mit vollständig befüllten Pflichtfeldern möglich. Bei Auswahl 

der Anreden „Frau“, „Herr“ oder „Natürliche Person ohne Anrede“ als Zahlungspartner ist das Feld 

„Geburtsdatum“ zu befüllen.  



 

 

3.1 Mitteilungsverordnung - Standard 

 

3.2 Mitteilungsverordnung - Corona 

 

Hinweis: Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist Vorgabe der Fallart „Corona“ nicht mehr möglich.  



 

 

3.3 Mitteilungsverordnung - Hochwasser 

 
 

4 Beschreibung der Felder 

4.1 Steuer-IdNr./Steuernummer und Geburtsdatum 

Bei natürlichen Personen sind das Geburtsdatum und die 11-stellige Steuer-IdNr. (Beispiel: 

12345678911) vorzugeben. Für juristischen Personen ist die 13-stellige bundeseinheitliche Steuer-

nummer im Elster-Format (Beispiel: 9123045678911) zu erfassen. 

Weitere Informationen zur Steuernummer im Elster-Format können z.B. unter www.elster.de (Suche 

im Hilfebereich: Aufbau der Steuernummer) abgerufen werden. 

Auf der Seite Überbrückungshilfe Unternehmen - Steuernummer-Umrechner (ueberbrueckungshilfe-

unternehmen.de) finden Sie im gemeinsamen Angebot der Bundesministerien für Wirtschaft und Kli-

maschutz, der Finanzen und des Innern und für Heimat einen Steuernummer-Umrechner. 

Die im Geschäftsprozess „Basisdaten – Zahlungspartner“ hinterlegte Steuer-IdNr./Steuernummer 

bzw. das Geburtsdatum wird in den leeren MV-Dialog übernommen, wenn die Kennung des Zah-

lungspartners und die Anordnungsstellennummer in der Maske ausgefüllt sind. 

Hinweis: Die nachträgliche Änderung des Zahlungspartners führt nicht zur Übernahme der Steuer-

IdNr./Steuernummer sowie des Geburtsdatums, wenn bereits Daten im MV-Dialog erfasst waren. 

4.2 Bewilligungsdatum/Entstehung des Anspruchs 

Das Feld „Bewilligungsdatum/Entstehung des Anspruchs“ ist bei allen Fallarten eine Pflichtangabe. 

Bei „Standard“ - § 5 MV (Flurbereinigungsbehörden) ist hier der Zeitpunkt des Übergangs der wirt-

schaftlichen Verfügungsgewalt anzugeben, bei „Standard“ - § 2 MV (Allgemeine Zahlungsmitteilungs-

pflicht) kann das Fälligkeitsdatum erfasst werden. 

http://www.elster.de/
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/DE/Infothek/Steuernummer-Umrechner/steuernummer-umrechner.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/DE/Infothek/Steuernummer-Umrechner/steuernummer-umrechner.html


 

 

4.3 Rechtsgrund 

 Weitere Angaben - Fallart Standard 

Bei Rechtsgrund ist zu wählen zwischen  

- 01 - § 2 MV Allgemeine Zahlungsmitteilungspflicht  

- 03 - § 5 MV Flurbereinigungsbehörden.  

Wird als Rechtsgrund der Schlüssel „01“ gewählt, ist zusätzlich der Zahlungsgrund (01 – 09 bzw. 99) 

anzugeben: 

- 01 - Zahlungen für ehrenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten 

- 02 - Zahlungen an Abgeordnete und Ratsmitglieder 

- 03 - Sitzungsvergütungen, Sitzungsgelder 

- 04 - Mietzahlungen 

- 05 - Zahlungen Hochschulsport 

- 06 - Zahlungen an Berufsbetreuer, Sachverständige, Dolmetscher und Übersetzer 

- 07 - Zahlungen an Strafgefangene 

- 08 - Stipendien 

- 09 - Zahlungen, die keiner konkreten Gegenleistung an die Behörde zugeordnet werden kön-

nen, Subventionen, Fördermittel 

- 99 - Sonstiges 

Bei Auswahl des Zahlungsgrundes „01“ kann zusätzlich der Haken in der Checkbox „Übungsleiterpau-

schale (steuerfrei)“ gesetzt werden. Hiermit können Zahlungen gekennzeichnet werden, die in den An-

wendungsbereich des § 3 Nr. 26 EStG fallen. 

Bei Auswahl des Zahlungsgrundes „02“ muss zusätzlich die „Kategorie der Zahlung an Abgeordnete“ 

angegeben werden. Die Kategorien sind:  

- 01 - laufende steuerpflichtige Einnahmen i. S. d. § 22 Nr. 4 EStG (z.B. Abgeordnetenbezüge, 

Grundentschädigung) 

- 02 - Versorgungsbezüge 

- 03 - Versorgungsbezüge in Sonderfällen (z.B. Sterbegeld, Kapitalauszahlungen / Abfindungen 

und Nachzahlungen von Versorgungsbezügen) 

- 04 - steuerbegünstigte Vergütungen für mehrere Jahre (z.B. Übergangsgelder / Versorgungs-

abfindungen nach § 22 Nr. 4 Buchstabe c EStG 

- 05 - Sonstige Einnahmen 

Bei Auswahl der Kategorie „05“ wird eine zusätzliche Beschreibung im Feld „Erläuterungen zur Zah-

lung“ erforderlich. 



 

 

Bei Auswahl des Zahlungsgrundes „04“ können zusätzlich Angaben zum Mietobjekt gemacht werden.  

Bei Auswahl des Zahlungsgrundes „09“ wird eine zusätzliche Beschreibung im Feld „sonstiger Zah-

lungsgrund“ erforderlich. 

Bei Auswahl des Zahlungsgrundes „99“ wird eine zusätzliche Beschreibung im Feld „sonstiger Zah-

lungsgrund“ erforderlich. 

 

 Weitere Angaben – Fallart Hochwasser 

Bei Auswahl des MV-Falles Hochwasser werden zusätzlich die Felder „Bewilligter Betrag“, „Anschrift 

des Objekts/Förderzweck“ und „Rechtsgrund“ Pflichtfelder. 

Für die Combobox „Rechtsgrund“ stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: 

1 - Privathaushalt (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 MV) 

2 - Gewerbliche Unternehmen, Selbständige und Angehörige der freien Berufe (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 MV) 

3 - Wohnungsunternehmen und Vermieter von Wohnraum (§ 14 Abs. 1 Nr. 3 MV) 

4 = Vermieter und Verpächter von ganz oder teilweise für eine gewerbliche, selbständige oder freibe-

rufliche Tätigkeit genutzten Gebäuden oder Gebäudeteilen (§ 14 Abs. 1 Nr. 4 MV) 

5 - Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und ähnliche Betriebe, Betriebe der Fischerei und Aquakultur 

(§ 14 Abs. 1 Nr. 5 MV) 

6 - nicht zuordenbar 

 

5 Nacherfassung/Berichtigung von MV-Daten 

 
Für die Erfassung der MV-Daten werden grundsätzlich alle Pflichtangaben benötigt. Da es ggf. nicht 

immer möglich ist, die notwendigen Daten wie z.B. die Steuer-IdNr. bis zur Fälligkeit einer Zahlung zu 

erhalten, können die MV-Daten bis zum Ende eines Haushaltsjahres nacherfasst werden. 

 

5.1 Nachbearbeitung einmaliger Ausgaben 

 
Für die Änderung bzw. Ergänzung eines MV-Dialogs bei einmaligen Ausgaben steht der Geschäfts-

prozess „MV-Daten von einm. Ausgaben bearbeiten“ unter „Mitteilungsverordnung“ zur Verfügung. 

 



 

 

 
 
Nach Auswahl einer Anordnung über die Ergebnisliste, kann hier die „Fallart“ und über die Schaltflä-

che „MV-Daten anzeigen“ der MV-Dialog bearbeitet werden. 

 
 



 

 

  
 

Nach Erfassung und Übernahme des MV-Dialogs, sind die Daten mit  bzw.  zu spei-

chern. 

5.2 Warnliste für wiederkehrende Ausgaben 

Im Geschäftsprozess „Mitteilungsverordnung – Warnliste“ wird eine Suche nach wiederkehrenden 

Ausgaben mit Schlüssel „150“ im Feld „Sonstige AO“ zur Verfügung gestellt. Nach der Jahresüber-

nahme können die Anordnungsstellen überprüfen, ob MV-pflichtige wiederkehrende Ausgaben vor-

handen sind: 

 
 



 

 

Nach Ermittlung der notwendigen Daten wird die Sollstellung mit einer Änderungsanordnung im Ge-

schäftsprozess „Anordnung – Wiederkehrende Ausgabe Deutschland/Wiederkehrende Ausgabe 

SEPA“ um den MV-Dialog ergänzt. 

Der Schlüssel „150“ im Feld „Sonstige AO“ ist in der Änderungsanordnung mit dem Schlüssel „999“ 

zu löschen. 

5.3 Suche über HÜL E/A nach zu bearbeitenden MV-Datensätzen 

 
 

Über die Verwendung eines Suchbegriffes wie z.B. „MV“ oder „150“ im Feld „interne Notiz 1 bzw. 2“ in 

Verbindung mit der Auswahl des MV-Falles „keine Auswahl/kein“ kann eine Anordnungsstelle noch zu 

bearbeitende Fälle finden. 

Die Nachbearbeitung von Sollstellungen (einmalige Einnahmen, wiederkehrende Einnahmen und wie-

derkehrende Ausgaben) erfolgt stets über eine Änderungsanordnung. 

5.4 Geschäftsprozess Meldesatz 

Für MV-pflichtige Zahlungen die ohne Anordnung in IHV geleistet wurden, wie z.B. Barzahlungen von 

Zahlstellen, können Meldesätze erfasst und geändert werden. 

Über den Geschäftsprozess „Meldesatz“ ist auch die Nacherfassung der Meldedaten für Zahlungen 

aus bereits abgeschlossenen Haushaltsjahren möglich. Eine Korrektur bereits übermittelter Daten ist 

nicht möglich.   

Der Geschäftsprozess erlaubt die auch die Bearbeitung der als „fehlerhaft“ zurückgemeldeten Mel-

desätze. 



 

 

 

 
 

6 Erforderliche Berechtigung 

Da nicht alle Anordnungsstellen den Geschäftsprozess „Meldesatz“ benötigen, wird die vererbbare 

Berechtigung nicht an alle Benutzerverwalter/innen ausgerollt.  

Sofern Ihre Anordnungsstelle/Zahlstelle den Geschäftsprozess benötigt, kann die vererbbare Berech-

tigung über servicedesk@lff.bayern.de angefordert werden. 

 

 

7 Bearbeitung fehlerhafter Meldesätze 

 

7.1 Entstehung fehlerhafter Meldesätze 

Im Zuge der Mitteilungsverordnung (MV) werden Meldesätze an die KONSENS-Schnittstelle der Fi-

nanzbehörden übergeben. Die Erzeugung der Meldesätze aus den Anordnungen der Dienststelle mit 

MV-Daten und Übergabe aller Daten erfolgt jeweils am Jahresanfang zentral durch die Leitstelle 

HKR. 

 

mailto:servicedesk@lff.bayern.de


 

 

Die Meldesätze werden durch die KONSENS-Schnittstelle der Finanzbehörden auf ihre Plausibilität 

geprüft. Ist ein Meldesatz plausibel, erhält er in IHV den Status „gemeldet“. Ist ein Datensatz unplausi-

bel, erhält er den Status „fehlerhaft“. 

 

7.2 Bearbeitung fehlerhafter Meldesätze – Geschäftsprozess „Meldesatz“  

Die Bearbeitung fehlerhafter Datensätze erfolgt eigenständig durch die Anordnungsstellen. Hierfür 

steht der Geschäftsprozess „Meldesatz“ zur Verfügung. Der Geschäftsprozess „Meldesatz“ wird für 

Kennungen mit der Rolle „MBS Sachbearbeiter“ sichtbar, wenn die optionale Funktion „Meldesätze 

erfassen/bearbeiten“ ausführbar zugewiesen ist. Auf die Ausführungen des FMS vom 02.05.2025 wird 

verwiesen. 

Die Beantragung der benötigten vererbbaren Berechtigung erfolgt per E-Mail an servicedesk@lff.bay-

ern.de. 

 

 Suche und Aufruf fehlerhafter Meldesätze 

Für den Aufruf fehlerhafter Meldesätze muss der Status „fehlerhaft“ im Bereich „Workflow“ ausgewählt 

werden. Durch Klick auf „Weiter (Ergebnisse)“ erscheint die Ergebnisliste. 

 

 
 

 Fehlermeldungen 

Meldesätze können aus verschiedenen Gründen als „fehlerhaft“ zurückgemeldet werden. Ein Abruf 

der Fehlermeldungen ist über die Schaltfläche „Fehlermeldung aus Elster KMV anzeigen“ möglich, 

die sich unten auf der rechten Seite der Maske befindet. 

mailto:servicedesk@lff.bayern.de
mailto:servicedesk@lff.bayern.de


 

 

 

 

7.3 Übersicht über ELSTER-Fehlermeldungen 

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der häufigsten Fehlerquellen und mögliche Ursa-

chen für die Fehlermeldungen. 

Fehlermeldung Mögliche Ursache 

Die Identität wurde nicht bestätigt. IdNr: 12345678912 
externer KM-Identifikation [2025-MVZ-LFF-BY-99-
9999999-99-99999-99999-99] 
 

Diese Fehlermeldung weist darauf hin, dass die Werte 

„Steuer-IdNr.“ und „Geburtsdatum“ nicht zusammen-

passen.  

Fehler beim Parsen der Lieferung: cvc-pattern-valid: 
Value '.' is not facet-valid with respect to pattern 
'.*([\p{N}]|[\p{L}]).*' for type 'allg_StrSType'.  
Fehler beim Parsen der Lieferung: cvc-type.3.1.3: The 
value '.' of element 'Str' is not valid.  
 

Im Feld „Straße“ wurde ein ungültiger Wert eingetra-

gen. Dieser Hinweis kann auch bei anderen Textfel-

dern auftreten.  

Fehler beim Parsen der Lieferung: cvc-pattern-valid: 
Value '.' is not facet-valid with respect to pattern 
'.*([\p{N}]|[\p{L}]).*' for type 'allg_BaseStringLightS-
Type'.  
Fehler beim Parsen der Lieferung: cvc-type.3.1.3: The 
value '.' of element 'SonstigerZahlungsgrund' is not va-
lid.  
 

Im Feld „Sonstiger Zahlungsgrund“ wurde ein ungülti-

ger Wert eingegeben. Dieser Hinweis kann auch bei 

anderen Textfeldern auftreten.  



 

 

Fehler beim Parsen der Lieferung: cvc-pattern-valid: 
Value '' is not facet-valid with respect to pattern 
'[\P{Z}].*' for type 'allg_VornameSType'.  
Fehler beim Parsen der Lieferung: cvc-type.3.1.3: The 
value '' of element 'Vorname' is not valid. 
 

Im Feld „Vorname“ wurde ein ungültiger Wert einge-

geben. Dieser Hinweis kann auch bei anderen Text-

feldern auftreten. 

Die Identifikationsnummer wurde stillgelegt. IdNr: 
12345678912 externer KM-Identifikation [2025-MVZ-
LFF-BY-99-9999999-99-99999-99999-99] 
 

Die Steuer-IdNr. wurde stillgelegt. In diesem Fall emp-

fehlen wir, sich mit dem Zahlungsempfänger bzw. dem 

zuständigen Finanzamt in Verbindung zu setzen. 

Die Identifikationsnummer ist nicht vergeben. IdNr: 
12345678912 externer KM-Identifikation [2025-MVZ-
LFF-BY-99-9999999-99-99999-99999-99] 
 

Die Steuer-IdNr. ist nicht vergeben. In diesem Fall 

empfehlen wir, sich mit dem Zahlungsempfänger in 

Verbindung zu setzen. 

Fehler beim Parsen der Lieferung: cvc-pattern-valid: 
Value '00000' is not facet-valid with respect to pattern 
'((0[1-9][0-9][0-9][0-9])|([1-9][0-9][0-9][0-9][0-9]))' for 
type 'allg_PLZSType'.  
Fehler beim Parsen der Lieferung: cvc-type.3.1.3: The 
value '00000' of element 'PLZ' is not valid.  
 

Eine der hinterlegten PLZ ist ungültig. Betroffen sind:  

- PLZ des Zahlungsempfängers 

- PLZ des Mietobjekts bei „Angaben zum Mietobjekt 

- die hinterlegte PLZ im Dienststellenbereich „Zentral-

bereich“ ihrer Dienststelle ist ungültig. Bitte nehmen 

Sie in diesem Fall Kontakt mit ihrem zuständigen 

Dienststellenadministrator auf. 

Fehler beim Parsen der Lieferung: cvc-minLength-va-
lid: Value 'DE' with length = '2' is not facet-valid with 
respect to minLength '5' for type 'allg_IBANSType'.  
Fehler beim Parsen der Lieferung: cvc-type.3.1.3: The 
value 'DE' of element 'IBAN' is not valid.  

 

Im Feld „IBAN“ ist wurde ein ungültiger Wert eingetra-

gen.  

Fehler beim Parsen der Lieferung: cvc-complex-
type.2.4.b: The content of element 'MVZ' is not com-
plete. One of '{"http://finkon-
sens.de/rms/kmv/mvz/v1":RGPara2UebLeiEhren-
amtsPausch, 
"http://finkonsens.de/rms/kmv/mvz/v1":Grundstueck, 
"http://finkonsens.de/rms/kmv/mvz/v1":Bankverbin-
dung, "http://finkonsens.de/rms/kmv/mvz/v1":Barzah-
lung, "http://finkonsens.de/rms/kmv/mvz/v1":NichtSE-
PAUeberweisung}' is expected.  

 

Es wurde kein Zahlungsweg bzw. Zahlungsattribut ge-

setzt. Es muss zwingend ein Zahlungsattribut mitge-

geben werden.  

Dies erfolgt entweder durch Auswahl der Checkbox 

„Barzahlung“ oder „Nicht-SEPA-Zahlung“ oder Befül-

lung des Feldes „IBAN“. 

Fehler beim Parsen der Lieferung: cvc-pattern-valid: 
Value '16000101' is not facet-valid with respect to pat-
tern '((((18)(8|9)\d)|((19|20)\d{2}))(((([0][1-9])|([1][0-
2]))[0-3][0-9])|(0000)))|(00000000)' for type 'allg_Da-
tumMelderechtSType'.  
Fehler beim Parsen der Lieferung: cvc-attribute.3: The 
value '16000101' of attribute 'gebDat' on element 'Ge-
burtsdaten' is not valid with respect to its type, 
'allg_DatumMelderechtSType'.  
 

Im Feld „Geburtsdatum“ wurde ein ungültiger Wert 

eingegeben.  

 

7.4 Erneute Abgabe der bearbeiteten Meldesätze 

Sobald ein Meldesatz bearbeitet und erneut gespeichert wurde, verändert sich der Status auf „erfasst“. 

Die Bearbeitung wird in der Workflowhistorie dokumentiert. 

Der Meldesatz taucht nun nicht mehr in der Ergebnisliste der fehlerhaften Meldesätze auf. 

Die bearbeiteten Meldesätze mit Status „erfasst“ werden im Zuge der regelmäßigen Nachmeldung er-

neut durch die Leitstelle HKR übergeben. 



 

 

8 Korrektur und Storno einer Meldung  

Eine nachträgliche Korrektur bzw. Stornierung der schon an die Finanzbehörden gemeldeten Daten 

führen Sie über den Geschäftsprozess „Meldesatz – Korrektur/Storno nach der Abgabe“ durch.  

Sichtbar sind nur Meldesätze, die den Status „versandt“ aufweisen, die also schon an die Finanzbehör-

den gemeldet wurden und für die auch ein Unterrichtungsschreiben versandt wurde. 

Im Übrigen erfolgt die Anzeige und Bearbeitung im Geschäftsprozess "Meldesatz - Bearbeiten". 

 

 
 

Die Entscheidung, ob eine Korrektur oder ein Storno vorliegt, trifft IHV im Hintergrund automatisiert. 

Grundlegend gibt es folgende Möglichkeiten.  

- Korrektur 

Es wird ein Korrektursatz erstellt, der den Status „erfasst“ erhält und nochmals an die Finanz-

behörden übergeben wird.  

- Storno 

Der ursprünglich an die Finanzbehörden übermittelte Meldesatz wird storniert. Der Stornosatz 

wird an die Finanzbehörden übergeben. 

- Storno mit Neuanlage 

Der ursprünglich an die Finanzbehörden übermittelte Meldesatz wird storniert. Gleichzeitig 

wird ein neuer Meldesatz erstellt, der die Daten Ihrer Änderung beinhaltet. Beide Datensätze 

werden an die Finanzbehörden übergeben. 

- Interne Änderung 

Die Änderung betrifft nur Daten, die nicht an die Finanzbehörden übermittelt werden. Es wird 

kein neuer Meldesatz erstellt, daher erfolgt auch keine Übergabe an die Finanzbehörden. 

 



 

 

Nach dem Speichern der Änderung im Geschäftsprozess „Meldesatz – Korrektur/Storno nach der Ab-

gabe“ wird Ihnen der abgeänderte Meldesatz ausgegraut angezeigt. Sie können sich die abgeänderte 

Meldesatz-Id notieren, um die Meldesätze leichter zuordnen zu können.  

Nach Schließen des Fensters erfolgt die Anzeige der Meldesätze wie gewohnt im Geschäftsprozess 

„Meldesatz – Bearbeiten“ 

 

  

 

8.1 Änderung einer Fallart 

Die Änderung einer Fallart wird über die Combobox „Fallart“ durchgeführt. Hier steht zusätzlich die 

Fallart „Annulliert“ zur Verfügung, um Zahlfälle einzustellen.  

 



 

 

  
 

8.2 Status der von einer Korrektur/Stornierung betroffenen Meldesätze 

Um die Nachvollziehbarkeit der Änderungen zu gewährleisten, bleiben sämtliche Meldesätze weiter im 

IHV sichtbar. Meldesätze, die korrigiert bzw. storniert wurden weisen den Status „veraltet“ auf und sind 

über den Geschäftsprozess „Meldesatz – Bearbeiten“ aufrufbar.  

Um veraltete Meldesätze aus allen Eingangswegen anzuzeigen, muss in der Suchmaske im Bereich 

„Workflow“ unter „Status“ der Status „veraltet“ ausgewählt werden. 

 

 
 



 

 

8.3 Erneute Abgabe der Korrektur/Storno-Meldesätze 

Die betroffenen Meldesätze werden im Zuge der regelmäßigen Nachmeldung erneut durch die Leit-

stelle HKR an die Finanzbehörden übergeben. 

 

 

9 Unterrichtungsschreiben 

9.1 Erstmeldungsschreiben 

Zahlungspartner und Zahlungspartnerinnen erhalten im Zuge der regulären Meldung der Daten für das 

vergangene Haushaltsjahr das sog. „Erstmeldungsschreiben“, welches einen Überblick über die an die 

Finanzbehörden übermittelten Daten bietet.  

 

9.2 Unterrichtungsschreiben bei Korrektur bzw. Stornierung 

Zahlungspartner und Zahlungspartnerinnen erhalten ein gesondertes Schreiben, sobald die Daten aus 

einer Korrektur bzw. einer Stornierung an die Finanzbehörden übermittelt werden. Das Schreiben gibt 

einen Überblick über die ursprünglich übermittelten und über die aktualisierten Daten.   

 


